
Anlage

Auszug aus dem Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 
17.Juni 2014, (KVG LSA) §§ 4 und 99 (6)

§ 4

Aufgabenerfüllung

Die Kommunen erfüllen ihre Aufgaben im eigenen oder im übertragenen Wirkungskreis. 
Sie stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohner erforderlichen 
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen bereit.

§ 99

Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung

(6) Die Kommune darf zur Erfüllung einzelner Aufgaben nach § 4 Spenden, Schenkungen 
und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich 
an der Erfüllung von Aufgaben nach § 4 beteiligen. Die Einwerbung und die 
Entgegennahme des Angebotes einer Zuwendung obliegen ausschließlich dem 
Hauptverwaltungsbeamten. Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet die 
Vertretung. Abweichend von Satz 3 kann die Vertretung die Entscheidung über die 
Annahme oder Vermittlung bei geringfügigen Zuwendungen auf den 
Hauptverwaltungsbeamten oder einen beschließenden Ausschuss übertragen. Die 
Wertgrenzen nach Satz 4 sind in der Hauptsatzung zu bestimmen. Die Kommune erstellt 
jährlich einen Bericht, in welchem die Geber, die Zuwendungen und die 
Zuwendungszwecke anzugeben sind, und übersendet ihn der 
Kommunalaufsichtsbehörde.
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